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Verordnung 
über die vertragliche Ferkelaufzucht.

Vom 18. September 1952
Zur Sicherung einer gleichmäßigen Ferkelauf

zucht wird folgendes verordnet:

§ 1
Die Volkseigenen Handelskontore für Zucht- und 

Nutzvieh haben nach einem ihnen gesondert zu 
übertragenden Plan mit Bauern, die ihren Vieh- 
halteplan — Schweine — erfüllt haben, Ferkelauf
zucht-Verträge abzuschließen.

In diesen Verträgen, deren Muster vom Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft herausge
geben wird, sind insbesondere folgende Bedingun
gen zu regeln:

1. Der Bauer verpflichtet sich, zusätzlich über 
seinen Viehhalteplan — Schweine — die im 
Vertrag festgelegte Anzahl von Ferkeln bis 
zu einem Mindestgewicht von 30 kg aufzu
ziehen.

Am Tage des Vertragsabschlusses erhält der 
Bauer vom Volkseigenen Handelskontor für 
Zucht- und Nutzvieh für jedes Tier, über 
welches ein Vertrag abgeschlossen wurde, eine 
Prämie von 10,— DM.

2. Für die Aufzucht je Ferkel erhält der Bauer 
vom Volkseigenen Handelskontor für Zucht- 
und Nutzvieh beim Vertragsabschluß eine 
Bezugsberechtigung für 50 kg Kleie.

Für jedes bei der Abnahme des Tieres fest
gestellte Gewicht über 30 kg erhält der Bauer 
je Lebend-Kilo 2 kg Kleie auf eine vom 
Volkseigenen Handelskontor für Zucht- und 
Nutzvieh auszustellende Bezugsberechtigung.

3. Der Bauer verpflichtet sich, die gemäß Vertrag 
aufgezogenen Schweine an das Volkseigene 
Handelskontor für Zucht- und Nutzvieh zu ver
kaufen. Das Volkseigene Handelskontor für 
Zucht- und Nutzvieh ist verpflichtet, die Tiere 
nach den Vertragsterminen abzunehmen und 
zu bezahlen sowie das Lebendgewicht des 
Tieres auf die Pflichtablieferung von Lebend
vieh (Schwein) anrechnen zu lassen. Die Käu
fer dieser Tiere sind mit dem Lebendgewicht 
nach den Bestimmungen über die Ist-Verände
rung zu belasten.

4. Bei Verlust eines Tieres kann der abge
schlossene Vertrag vom Volkseigenen Han
delskontor für Zucht- und Nutzvieh im Ein
vernehmen mit dem Kreisverband der Ver
einigung der gegenseitigen Bauernhilfe be
richtigt werden.

§ 2
Streitigkeiten, die sich aus den Verträgen er

geben, sind nach den Vorschriften des § 5 Abs. 7 
der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 29. Ja
nuar 1952 zur Verordnung über die Pflichtablie
ferung und den Aufkauf landwirtschaftlicher Er
zeugnisse für das Jahr 1952 (GBl. S. 93) zu ent
scheiden.


